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Aktenzeichen IV 3

bei Antwort bitte angeben

KH-Planung@mags.nrw.de

Telefon 0211 855-

Telefax 0211 855-

Hinweis zum Verfahrensablauf - Fortsetzung der Ausgleichszahlun-
gen für Aussetzung von medizinisch nicht notwendigen Operatio-
nen (§ 21 KHG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 18.11.2020 ist das Dritte Bevölkerungsschutzgesetz in Kraft getreten,

welches u.a. Ausgleichszahlungen für die Freihaltung von Behandlungs-

kapazitäten ab dem 18.11.2020biszum31.01.2021 vorsieht.

Das Gesetz sieht ein gestuftes Verfahren anhand der G-BA Notfallstufen

vor.

Sofern in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 7-Tage-lnzi-

denz der COVID-19-Fälle je 100.000 Einwohner über 70 und der Anteil

der frei betreibbaren Intensivkapazitäten unter 25 % liegt, können die zu-

ständigen Landesbehörden Krankenhäuser bestimmen, die Kapazitäten

für COVID-19-Patientinnen und -Patienten freihalten und entsprechende

Ausgleichzahlungen erhalten sollen. Geeignete Krankenhäuser sind sol-

ehe, die eine umfassende oder erweiterte Notfallstufe nach den Notfall-

stufen-Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) nach

§ 136c Absatz 4 SGB V vereinbart haben oder die noch keine Notfallstufe

vereinbart haben, deren Versorgungsstruktur jedoch erwarten lässt, dass

die Kriterien der umfassenden oder erweiterten Notfallstufe erfüllt sind.

Dienstgebäude und Lieferan-

schrift:

Fürstenwall 25,

40219 Düsseldorf

Telefon 0211 855-5

Telefax 0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeipräsidium
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Liegt der Anteil der frei betreibbaren Intensivkapazitäten unter 15 %,kön-

nen die zuständigen Landesbehörden nachrangig auch Krankenhäuser

der Basisnotfallstufe bestimmen, die Kapazitäten für COVID-19-Patien-

tinnen und -Patienten freihalten und entsprechende Ausgleichzahlungen

erhalten sollen.

Ich nehme dabei deutlich die Kritik an diesen neuen Regelungen wahr,

die u.a. in Bezug auf die Berücksichtigung von Krankenhäusern der Ba-

sisnotfallversorgung sowie Fachkliniken der Inneren Medizin geübt wird.

Das Gesundheitswesen in Nordrhein-Westfalen hat die Herausforderun-

gen der Pandemie nicht zuletzt deshalb so gut gemeistert, weil die Ver-

sorgung der COVID-19-Patienten flächendeckend von den Kliniken si-

chergestellt wurde.

Ich begrüße deshalb den von der Bundeskanzlerin mit den Regierungs-

chefinnen und Regierungschefs der Länder am 25. November 2020 ge-

troffenen Beschluss, wonach das Bundesministerium für Gesundheit mit

dem nach § 24 KHG gebildeten Beirat und den Gesundheitsministerinnen

und -ministem der Länder zeitnah eine erste Bestandsaufnahme und ggf.

per Verordnung Anpassungen vornehmen wird. Ziel muss sein, dass

diese Anpassungen so bald wie möglich umgesetzt werden.

Aktuell sind wir jedoch als Land gehalten, das mit Gesetz vom 18.11.2020

eingeführte Verfahren effektiv umzusetzen. Denn durch eine zügige Aus-

Zahlung von Freihaltepauschalen soll die Refinanzierung von für COVID-

19-Patienten freigehaltenen Betten sichergestellt und die Krisenfestigkeit

unseres stationären Sektors gewahrt werden.

In einem ersten Schritt müssen durch die Bezirksregierungen die zu Aus-

gleichszahlungen berechtigten Plankrankenhäuser bestimmt werden.

Dies wird gerade vorbereitet und soll zeitnah erfolgen. Hierfür ist bereits
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mit einer Prognose der Notfallstufen veröffentlicht worden.

Zudem ist die Berechtigung zum Erhalt von Ausgleichszahlungen an den

Anteil freier betreibbarer intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten

im jeweiligen Landkreis bzw. der jeweiligen kreisfreien Stadt geknüpft. Als

Grundlage für die Ermittlung dieser Angaben sieht das Gesetz eine wö-

chentliche Datenübermittlung des Robert-Koch-lnstitutes (RKI) an die

Landesbehörden aufgrund des DIVI-lntensivregisters vor. Diese Uber-

mittlung wird voraussichtlich erstmalig in der 50. Kalenderwoche erfolgen

und dann auch den Zeitraum ab dem 18. November 2020 umfassen.

Sobald die Bestimmung durch die Bezirksregierungen erfolgt ist und auch

die Datengrundlage durch das RKI zur Verfügung gestellt wurde, kann

eine abschließende Prüfung von Ansprüchen auf Ausgleichszahlungen

erfolgen.

Ich bin mir bewusst, dass die aktuelle Situation alle Akteure des Gesund-

heitssystems und insbesondere die nordrhein-westfälischen Krankenhäu-

ser sehr fordert. Deshalb wird die Landesregierung von Nordrhein-West-

falen alles daransetzen, diese zu unterstützen. Die rasche Umsetzung

des aktuellen Gesetzes und dessen gerechte Fortentwicklung sind mir

deshalb ein besonderes Anliegen.

Mit freundlichen Grüßen

^.
Karl-Josef Laumann


